
VersoG: Art. 24 Verjährung

Art. 24  Verjährung 
 
1Die öffentlich-rechtlichen Ansprüche auf Beiträge, Umlagen und Leistungen verjähren in fünf Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem sie entstanden sind. 2Die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
über die Hemmung, die Ablaufhemmung, den Neubeginn und die Wirkung der Verjährung gelten 
entsprechend; Art. 53 BayVwVfG bleibt unberührt.


